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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 30.05.2000

Rechtssatz

Enthalt der Spruch des Straferkenntnisses weder den Tatort noch die konkrete Tatzeit hinsichtlich der dem
Beschuldigten zur Last gelegten Tat (Anstiftung bzw. Beihilfe einer anderen Person, eine Verwaltungsubertretung zu
begehen) und wird lediglich ausgefihrt, dass der Beschuldigte am 13. August 1998 einer naher bezeichneten Person
das Probefahrtkennzeichen X Giberlassen hat, sodass diese Person am 13. August 1998 um

10.50 Uhr auf einer naher bezeichneten StraRe im Ortsgebiet von C ein nicht zum Verkehr zugelassenes Kraftfahrzeug
gelenkt hat, so hat die Behdrde damit jenen Zeitpunkt konkret angefiihrt, an welchem von der anderen Person das
Fahrzeug benutzt wurde. Die Behorde hat damit lediglich den konkreten Tatzeitpunkt und Tatort in Ansehung der
Begehung der Tat durch den unmittelbaren Tater und nicht hinsichtlich der Begehung der Anstiftung bzw. Beihilfe
angegeben. Letzteres ware aber ebenfalls erforderlich gewesen, weil die belangte Behdrde den Beschuldigten der
Anstiftung bzw. Beihilfe schuldig erkannt hat (vgl. VWGH 20.12.1995, ZI.: 93/03/0166 u.a.).

Dementsprechend entspricht der Spruch des Straferkenntnisses nicht den gesetzlichen Erfordernissen des§ 44a Z 1
VStG. (Einstellung des Verfahrens)
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Quelle: Unabhéngige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/entscheidung/73502
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/44a
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2000/05/30 KUVS-1068/1/99
	JUSLINE Entscheidung


